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S a t z u n g   der Stadt Frankfurt (Oder) über die Reinigung und den Winterdienst 

öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Erhebung von Gebühren 
(Straßenreinigungssatzung) 

 
 

Aufgrund §§ 3, 28 Abs.2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I, S.286), zuletzt geändert durch Art.3 des Gesetzes 
vom 30.06.2022 (GVBl. I/22,[Nr.18]) i.V. m. §§ 1,2,4,6 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31.03.2004 (GVBl. 
I, S.174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl.1/19, 
[Nr.36]) sowie § 49a des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I S. 358), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37]) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Frankfurt (Oder) in ihrer Sitzung am 19.10.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Frankfurt (Oder) hat auf der Grundlage des § 49 a BbgStrG alle öffentlichen 

Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu reinigen, soweit nachfolgend der § 3 
nichts Anderes regelt.  Art und Umfang der Reinigungspflicht werden durch die Satzung 
geregelt. Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Stadt Frankfurt (Oder) mit 
ihren Ortsteilen.                     
              

(2) Die Reinigungspflicht beinhaltet die Reinigung der Fahrbahnen, Parkstreifen, Radwege, 
Haltebuchten, Treppen und Gehwege. Gehwege sind Bürgersteige und selbstständige 
Fußgängerwege sowie diejenigen Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn 
abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, 
sowie gemeinsame Geh- und Radwege und jeweils die dazu gehörenden Randstreifen; 
Randstreifen sind Nebenflächen zwischen Fahrbahn bzw. Gehweg und der jeweiligen 
Grundstücksgrenze einschließlich etwaiger sich darauf befindlicher Baumscheiben. Ist 
eine durch Hochbordanlage oder durch Grünstreifen abgegrenzte Straßenfläche für die 
Benutzung als Radweg und Gehweg vorgesehen oder geboten, so fällt diese unter den 
Begriff des Gehweges. 
 

(3) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das Schnee 
räumen auf Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, 
Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Eis- und 
Schneeglätte. 

 
(4) Die Stadt Frankfurt (Oder) kann die Straßenreinigung und den Winterdienst an Dritte 

übertragen.  
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die öffentliche Straßenreinigung, die auch den Winterdienst umfasst, ist eine öffentliche 

Einrichtung mit Anschluss- und Benutzungszwang.    
 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht für alle durch die öffentlichen Straßen, 

Wege und Plätze erschlossenen Grundstücke. 
 
(3) Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Straßen, die im Straßenreinigungs-

verzeichnis (Anlage) aufgeführt sind, besteht der Anschluss- und Benutzungszwang für 
jede dieser Straßen.  
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§ 3 

Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 
 

(1) Die Reinigung sowie die Schnee- und Glättebeseitigung der im 
Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten Fahrbahnen, Gehwege und Plätze 
wird in dem darin festgelegten Umfang dem Eigentümer oder der Eigentümerin der durch 
sie erschlossenen Grundstücke übertragen (Anliegerpflicht). Sind die 
Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die 
Pflicht zur Reinigung nur bis zur Straßenmitte.  

 
(2) Das Straßenreinigungsverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.  

 
(3) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für die in § 9 des 

Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten und des öffentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers oder der Grundstückseigentümerin der oder die 
Erbbauberechtigte bzw. der oder die Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten 
Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige oder diejenige die Eigentümerpflichten wahr, 
der die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.  

 
(4) Bei neu errichteten und noch nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) 

aufgeführten Straßen werden die Rechte und Pflichten dieser Satzung zum Zeitpunkt 
der Verkehrsübergabe der jeweiligen Straßen wirksam. 

 
 

§ 4 
Art und Umfang der Reinigungspflicht  

 
(1) Die öffentlichen Fahrbahnen, Gehwege und Plätze sowie die in dieser Satzung 

genannten anderen Einrichtungen, wenn in dem als Anlage beigefügten 
Straßenreinigungsverzeichnis nicht anders geregelt, sind vierzehntäglich (gerade 
Woche) vor Sonn- und Feiertagen bis spätestens 12.00 Uhr zu reinigen. Gehwege sind 
in ihrer gesamten Breite, unabhängig von darauf befindlichen Begrünungen, zu reinigen. 
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden, die Ablagerung von Kehricht und 
sonstigem Unrat in Straßenrinnen, Straßenabläufen und Gräben ist verboten. Grobe 
Verunreinigungen sind unverzüglich vom Verursacher oder der Verursacherin, und wenn 
diese nicht bekannt sind, von dem oder der Verpflichteten gemäß § 3 Abs. (3) des 
anliegenden Grundstückes zu beseitigen. 

 
(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Beseitigung von Abfällen wie Kehricht, Blüten-, Frucht- 

und Laubfall, Unkraut, Wildwuchs und Hundekot sowie sonstigen Unrates einschließlich 
der Reinigung der Ablaufrinnen (Schnittgerinne, Rinnstein) sowie das Entfernen des 
Wildkrautes aus den Baumscheiben, um Lichtmasten und Verkehrszeichenträger. In die 
Gehwege oder Fahrbahnen hineinragender Wildwuchs ist zu entfernen. 
Nach Beendigung der Reinigung ist das oben genannte Reinigungsgut unverzüglich     
nach Maßgabe der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung 
von Abfällen in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) (Abfallentsorgungssatzung) in der 
jeweils geltenden Fassung zu entfernen. 

 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers oder 

der Verursacherin, durch ihn oder sie verursachte Verunreinigungen unverzüglich zu         
beseitigen, befreit den oder die nach § 3 Verpflichteten nicht von seiner 
Reinigungspflicht. 
 

(4) Bei Eis- und Schneeglätte sind die gefährlichen Stellen auf den von den 
Grundstückseigentümern oder -eigentümerinnen zu reinigenden Gehwegen und 
Fahrbahnen zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln 
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einzusetzen sind. 
Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 Meter und bei geringeren Gehbahnbreiten in 
voller Breite von Schnee freizuhalten. Das gilt auch für Straßenkreuzungen und 
Straßeneinmündungen für die Teile von Fußgängerüberwegen, auf denen Schnee und 
Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden können. Gehwege mit einer Breite von mehr 
als 4,00 m, die einen erhöhten Fußgängerverkehr aufweisen oder für diesen vorgesehen 
sind, wie z.B. Geschäftsstraßen, Knotenpunkte des ÖPNV, Wegeverbindungen zu oder 
an Objekten mit erhöhtem Publikumsverkehr, sind auf mindestens 3,00 m Breite von 
Schnee freizuhalten und bei Glätte abzustumpfen (siehe Einzelauflistung im 
Straßenverzeichnis). Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die 
Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; 
das gilt nicht 
 
a)   in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz 

von abstumpfenden Mitteln keine abstumpfende Wirkung zu erzielen ist, 
 

b)   an besonders gefährlichen Stellen der Gehwege, wie z. B. Treppen, Rampen, 
Brückenauf- oder –abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken.  

 
Baumscheiben oder begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden 
Materialien bestreut werden. Auch ist es unzulässig, mit salzhaltigen oder auftauenden 
Mitteln durchsetztem Schnee auf Baumscheiben abzulagern.  
          

        In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind  
        unverzüglich zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee oder entstandene  
        Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden  
        Tages zu beseitigen. 

         
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder – wo         
dies nicht möglich ist – auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Verkehr auf dem 
Gehweg und der Fahrbahn hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert wird. 
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee         
freizuhalten.  Eis und Schnee von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die         
Fahrbahn verbracht werden.  
 

(5) Soweit der Winterdienst von der Stadt durchgeführt wird, bestimmt diese nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht, Umfang, Art 
und Reihenfolge der Schnee-, Räum- und Streumaßnahmen. 

  
(6) Bei Haltestellenbereichen auf Gehwegen sind die Gehwege von Schnee so zu räumen 

und bei Eis – und Schneeglätte so abzustumpfen, dass ein ungehindertes Ein- und 
Aussteigen gewährleistet ist.  
Hydranten, Zugänge zu Fernsprechzellen und Notrufsäulen sind von Eis und Schnee 
frei zu machen.  
Die Räum- und Streupflicht für Haltestelleninseln und Haltestellenbereiche außerhalb 
der durchgehenden Gehbahn obliegt der Verkehrsgesellschaft.  
 
 

§ 5 
Begriff des Grundstückes 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. 
 
(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirtschaftliche und verkehrliche 

Nutzung rechtlich und tatsächlich durch die Straße oder einen Zugang oder eine Zufahrt 
möglich ist.   
Als erschlossen im Sinne dieser Satzung gelten auch die Grundstücke, die vom Gehweg 
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oder von der Fahrbahn durch Gräben, Böschungen, Mauern, Trenn-, Rand-, Seiten- und 
Sicherheitsstreifen oder in ähnlicher Weise getrennt sind, unabhängig davon, ob sie mit 
der Vorder-, Hinter- oder Seitenfront an der Straße liegen. Als anliegendes Grundstück 
gilt auch ein Grundstück, das von der zu reinigenden Straße durch eine im Eigentum der 
Stadt Frankfurt (Oder) oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, nicht genutzte 
unbebaute Fläche getrennt ist, wenn es unmittelbar durch die Straße wirtschaftlich oder 
verkehrsmäßig genutzt werden kann. 
 

(3) Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die nicht an einer öffentlichen Straße liegen, 
jedoch von einer öffentlichen Straße eine Zugangsmöglichkeit haben.  

 
 

§ 6 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt erhebt für die durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der 
Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine 
Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Kommune. 
 
 

§ 7   
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind 

a) die Länge der Grundstücksseite entlang der zu reinigenden Straße, durch die das 
Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), 

b) die Straßenart nach ihrer Verkehrsbedeutung  
c) die Anzahl der Reinigungen der erschließenden Straßen. 

           d)   Als Maßstab für die Bemessung der Benutzungsgebühren der Hinterliegergrund- 
                 stücke gilt  die  Länge der Grundstücksseite, die derjenigen Straße zugewandt     
                 ist, die das Grundstück erschließt. Zugewandte Grundstücksseiten sind  
       diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der  
                 Straßengrenze gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad  
       verlaufen. Können bei einer kreisförmigen oder gebogenen Straßenführung 
                 mehrere Tangenten als gedachte Verlängerung gezogen werden, so ist die 
                 längste Frontlänge zugrunde zu legen. 

 
(2) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die 

Grundstücksseiten an den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche 
Nutzung des Grundstücks möglich ist.  

 
(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden 

Bruchteile eines Meters bis zu 50 Zentimeter abgerundet und über 50 Zentimeter 
aufgerundet.   

 
(4) Die Benutzungsgebühren je Meter Grundstücksseite ergeben sich aus § 8. Die 

Zugehörigkeit einer Straße zu den festgelegten Straßenkategorien ergibt sich aus dem 
als Anlage beigefügten Straßenreinigungsverzeichnis.  

 
 

§ 8 
Gebührensätze 

 
Für die in der Anlage und nachfolgend festgelegten Reinigungsklassen beträgt die 
Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung und den Winterdienst jährlich je Meter der 
Grundstückseiten entlang der erschließenden Straße: 
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Reinigungs-          Reinigungszyklus   Preis je Meter 
Klasse               IN EURO 
 
R 1                     1 x wöchentlich Straßenreinigung (März bis November) 2,02 € 
R 2                          1 x 14 täglich Straßenreinigung (März bis November)  1,01 € 
R 3                          5 x wöchentlich Reinigung Gehweg 
                      1 x wöchentlich Straßenreinigung   
                      (März bis November)             14,30 € 
W 1                      Winterdienst – Hauptnetz (Dringlichkeitsstufe 1)  1,53 € 
W 2                      Winterdienst – Nebennetz (Dringlichkeitsstufe 2)  1,09 € 
 

 
Gebührensätze nach Reinigungsklasse 

(Straßenreinigung / Winterdienst) 
 
Reinigungsklasse Gesamtpreis in Euro 
  je Meter 
 
R 1   W 1 
2,02 €  1,53 €   3,55 € 
 
R 1                                            W 2 
2,02 €                                            1,09 €    3,11 €   
 
R 1                                            ------- 
2,02 €     2,02 €     
  
R 2                                            W 1 
1,01 €                                            1,53 €    2,54 € 
 
R 2                                            W 2 
1,01 €                                            1,09 €    2,10 € 
 
R 2                                            ------- 
1,01 €     1,01 € 
 
R 3                                            W 1 
14,30 €                                          1,53 €            15,83 € 
 
R 3                                            W 2 
14,30 €                                          1,09 €            15,39 €  
 
-------                                            W 1 
                                            1,53 €    1,53 € 
                                              
-------                                            W 2 
                                            1,09 €    1,09 €    
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§ 9   
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer oder die Eigentümerin, einschließlich des 

wirtschaftlichen Eigentümers oder der wirtschaftlichen Eigentümerin, des erschlossenen 
Grundstücks. Mehrere Gebührenpflichtige für dieselbe Schuld sind Gesamtschuldner.                                                       

 
(2) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für die in  

§ 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes  genannten natürlichen oder  juristischen   
Personen des privaten und des öffentlichen Rechts, so tritt an die  Stelle des 
Grundstückseigentümers oder der Grundstückseigentümerin der oder die 
Erbbauberechtigte bzw. der oder die Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten 
Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige oder diejenige die Eigentümerpflichten wahr, 
der oder die die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.  

 
(3) Bei Wohnungs-, Teil- und Miteigentum wird der Veranlagung für das gesamte Grundstück 

der entsprechende Gebührenmaßstab und der Gebührensatz gem. § 7 zu Grunde gelegt. 
Der Gebührenbescheid wird dem nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellten 
Verwalter oder der Verwalterin bekannt gegeben. Ist kein Verwalter oder keine 
Verwalterin bestellt, wird der Gebührenbescheid einem Gebührenpflichtigen oder einer 
Gebührenpflichtigen als Gesamtschuldner oder Gesamtschuldnerin (Abs. 1) bekannt 
gegeben. 

 
(4) Im Falle eines Eigentumswechsels ist, mit Beginn des auf den Eigentumswechsel 

folgenden Monats der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin gebührenpflichtig. 
Als Eigentümerwechsel gilt der Tag des Abschlusses des notariellen Vertrages für die 
Fälle des Grundstücksverkaufs.  

 
(5) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Kommune das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzulegen oder zu prüfen. 

 
 

§ 10 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, in dem der Beginn der 

regelmäßigen Reinigung der Straße erfolgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
(2) Gebührenpflichtige werden für jedes Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) zu den 

Gebühren veranlagt. Gebührennachforderungen werden einen Monat nach Bekanntgabe 
des Nachforderungsbescheides fällig. Bei Entstehung oder Ende der Gebührenpflicht im 
Laufe eines Kalenderjahres werden die Gebühren für den entsprechenden Teil dieses 
Kalenderjahres veranlagt.  

 
(3) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 

die Benutzungsgebühr vom Ersten des darauffolgenden Monats, in dem die Änderung 
erfolgte. Muss die Reinigung der Straßen aus zwingenden Gründen für weniger als drei 
Monate eingeschränkt bzw. für weniger als einen Kalendermonat völlig eingestellt 
werden, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung.  
Ein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr entsteht nicht bei Behinderung durch parkende 
Fahrzeuge oder durch sonstiges Verhalten Dritter.  
 

(4) Die Gebühr wird zu je einen Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November fällig. Die Benutzungsgebühr kann zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden.  
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§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. seiner Reinigungspflicht nach § 3 dieser Satzung nicht nachkommt,  
 
2. entgegen § 4 dieser Satzung 
 
   a)  vierzehntäglich (gerade Woche) vor Sonn- oder Feiertagen auf Gehwegen 

   bzw.  Plätzen und/oder auf Fahrbahnen nicht reinigt,  
   b)  belästigende Staubentwicklung nicht vermeidet, 
   c)  Kehricht, Blüten-, Frucht-, Laubfall, Hundekot, Wildwuchs, Unkraut sowie  

   sonstigen Unrat nach Beendigung der Reinigung nicht unverzüglich entfernt  
  oder in Straßenrinnen, Straßenabläufen oder Gräben ablagert,              
 d)  Wildkraut aus den Baumscheiben, um Lichtmasten und/oder Verkehrszeichen  

                    bzw. in den Gehweg oder die Fahrbahn hineinragenden Wildwuchs nicht 
  entfernt, 
          e)  die Gehwege nicht in einer Breite von 1,50 m bzw. bei geringeren  
               Gehbahnbreiten  in voller Breite von Schnee freihält,  
          f) auf Gehwegen bei Eis- oder Schneeglätte nicht streut,  
       g)  Salz oder sonstige auftauende Stoffe mit Ausnahme der Fälle nach § 4  
                   Abs. 4 a) und b) verwendet , 
         h)  Baumscheiben oder begrünte Flächen mit Salz oder sonstigen auftauenden  
                Mitteln bestreut,                          
       i)  auf Baumscheiben oder begrünten Flächen salzhaltigen oder mit auftauenden 
               Mitteln durchsetztem Schnee ablagert, 
        j)   in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallenen Schnee oder entstandene 
               Glätte nicht unverzüglich, nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee oder entstandene  
              Glätte werktags bis 7.00 Uhr, sonn- oder feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden 
                Tages beseitigt,  
           k)   Einläufe in Entwässerungsanlagen oder Hydranten nicht von Eis oder Schnee  
                 frei hält, 
         l)  Schnee oder Eis von Grundstücken  auf Gehwege bzw. Fahrbahnen verbringt, 
         m)   Hydranten, Zugänge zu Fernsprechzellen oder Notrufsäulen nicht von Eis  
                und/oder Schnee befreit. 

n) in Haltestellenbereichen die Gehwege nicht von Schnee so räumt und bei Eis- 
und Schneeglätte so abstumpft, dass ein ungehindertes Ein- und Aussteigen 
gewährleistet ist. 

o) als pflichtige Verkehrsgesellschaft  der Räum- und Streupflicht für 
Haltestelleninseln und Haltestellenbereiche außerhalb der durchgehenden 
Gehbahn nicht nachkommt, 
           

      3. seiner Auskunftspflicht entsprechend § 9 Abs. 5 dieser Satzung i.V.m. § 15 (2) 
         KAG nicht nachkommt oder das Betreten des  
       Grundstückes durch Beauftragte der Kommune, die die Bemessungsgrundlagen 
        festlegen oder prüfen, nicht duldet.    
  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit  einer 

Geldbuße bis zu eintausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
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§ 12  

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt (Oder), den 19.10.2023 
 
 
 
 
René Wilke 
Oberbürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anlagen 
 
Erläuterungen zum Straßenreinigungsverzeichnis nach Straßenklassen und Zuständigkeit 
sowie Straßenverzeichnis zur Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Reinigung, den 
Winterdienst öffentlicher Straßen und die Erhebung von Gebühren 
(Straßenreinigungssatzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


